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de l’étude de questions économiques porte, de préférence au titre d’attaché 
commercial, celui de conseiller ou secrétaire; dans la hiérarchie diplomatique, 
non seulement les secrétaires mais encore les attachés ordinaires ont le pas sur les 
attachés commerciaux; de ce fait déjà, un conseiller ou secrétaire se trouve avoir 
dans une capitale étrangère une position privilégiée et il serait notamment mieux 
placé pour remplir, en l’absence de son chef, les fonctions de chargé d’affaires.

Ce qu’a fait dans le domaine de la représentation à l’étranger la Belgique, pays 
qui présente tant d’analogies avec le nôtre, aussi bien au point de vue industriel et 
commercial qu’au point de vue politique, pourrait servir d’exemple à la Suisse.

Les missions diplomatiques belges sont fort nombreuses bien qu’ayant un rôle 
essentiellement économique à remplir; le but de plusieurs légations belges p. ex. 
en Turquie, en Perse, en Chine, au Japon, en Amérique du Sud etc. est même 
exclusivement commercial; malgré cela, la Belgique n’a pas d’attachés commer
ciaux et les travaux qui leur incomberaient sont confiés aux Ministres et aux 
secrétaires de légation. Que le système belge est le bon, les succès économiques 
et financiers de sa diplomatie sont là pour l’attester.

Il ne faut pas perdre de vue, cependant, qu’à côté de la mission commerciale, il 
peut y avoir en même temps, dans un pays donné, une mission politique à 
remplir. Pour l’accomplissement de celle-ci l’agent consulaire est disqualifié; 
l’agent diplomatique, par contre, pouvant mener de front l’une et l’autre tâche, 
ce sera faire d’une pierre deux coups que de créer une légation dans le pays dont 
il s’agit.

En résumé, il se dégage des considérations qui précèdent qu’une représenta
tion commerciale à l’étranger, pour avoir son maximum d’efficacité et rendre à 
son pays tous les services désirables, doit pouvoir s’appuyer sur une mission 
diplomatique. Là, par conséquent, où les intérêts de notre pays réclament 
l’institution d’une représentation commerciale, comme en Russie par exemple, 
c’est la création d’une légation que nous proposons.
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Antrag des Vorstehers des Handels-, Industrie- und Landwirtschafts- 
departementes, A . Deucher, an den Bundesrat

handschriftlich M arienbad, 4. August 1904

Kündigung des Handelsvertrages 
mit Spanien

Im Anschlüsse übermittle eine Eingabe des Herrn Nationalrates Fonjallaz1, in 
welcher derselbe eine Kündigung unseres Handelsvertrages mit Spanien bis 
spätestens den 20. August verlangt. Die Sache beschäftigte mich seit längerer

1. A ls A nnex ab gedruckt.
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Z eit2, sie ist so wichtig und dringend, dass ich auch ohne die Eingabe Fonjallaz 
dem Bundesrate darüber berichtet hätte, was leider vor m einer Abreise in 
Urlaub nicht m ehr möglich war. Allerdings habe ich die ganze Angelegenheit 
schon vorher mit Dr. Eichmann besprochen, wobei derselbe die Ansicht äusser- 
te, wir sollten Spanien nicht künden, bevor wir mit Deutschland und Österreich 
abgeschlossen hätten, da wir sonst unsere Position sowohl diesen Staaten als 
Spanien gegenüber schwächen würden. Ich konnte damals noch zu keinem 
bestimmten Entschlüsse gelangen, wollte mir weitere, allseitige Erwägung Vorbe
halten. Das ist nun geschehen und nach reiflicher Überlegung und scrupulösester 
Abwägung des Für und W ider und aller massgebenden Verhältnisse, gelange ich, 
entgegen der Ansicht des Hrn. Eichmann, zu dem ganz bestimmten Schlüsse, 
dass wir den Vertrag mit Spanien in einer für uns möglichst nützlichen Frist 
künden müssen, und betrachte als diese Frist spätestens Ende August. Ich halte 
die Gründe des Hrn. Eichmann gegenüber den Gefahren einer zu späten 
Kündigung als nicht stichhaltig; ich sehe vor allem nicht ein, warum wir den viel 
wichtigeren Vertrag mit Italien kündigen konnten, ohne vorher mit Deutschland 
und Österreich abgeschlossen zu haben, und warum wir jetzt, nachdem wir 
wenigstens den einen Vertrag mit Italien haben, Spanien nicht sollten kündigen 
können. Ich halte im Gegenteil dafür, dass gerade der neue Vertrag mit Italien 
uns die Kündigung des spanischen zur gebieterischen Pflicht macht, da wir uns 
sonst der Gefahr aussetzen, zwar mit Italien, Deutschland und Österreich (das 
Abkommen mit Frankreich kommt einstweilen nicht in Betracht) Verträge zu 
besitzen, die nächsten Sommer in Kraft treten können, dass aber dann für uns 
eine der wichtigsten Positionen, diejenige des W eines, nicht zur Geltung kom 
men kann, weil dieselbe dann einzig noch im spanischen Vertrage gebunden ist, 
sodass nicht nur Spanien, sondern Kraft Meistbegünstigung auch Italien, ihre 
gesamte W einernte von 1905 noch zum alten Zollsatz von 3,50 bei uns einführen 
könnten. Dieser Eventualität dürfen wir uns unter keinen Umständen aussetzen. 
Wie würden wir vor unserem Parlamente und vor unserem Volke dastehen? Man 
darf gar nicht daran denken. Nicht nur von unsern Agrariern, sondern noch von 
ganz anderer Seite würde uns, und zwar mit einiger Berechtigung vorgeworfen, 
wir haben die Lage nicht gehörig gewürdigt, nicht mit dem richtigen Verständnis 
gehandelt, und der Vorhalt, wir seien «leichten Herzens» über eine so wichtige 
und doch so einfache Sache hinweggegangen, wäre noch das Gelindeste, was wir 
zu hören bekommen würden.

2. Aufgrund von Anfragen des spanischen Konsuls in Bern vom 8. Februar 1904 und vom 23. Febru
ar 1904. Das Protokoll der Bundesratssitzung vom 4. März 1904 hält fest: [. . . ]  Das Handelsdeparte
ment hat dem spanischen Konsul die nötigen Aufschlüsse mündlich gegeben und ihn zum Verständ
nis seines Vorgehens besonders darauf aufmerksam gemacht, dass der hierseitige Weinzoll von 
Fr. 3.50 nicht nur mit Italien und Spanien, sondern auch mit Deutschland und Österreich-Ungarn 
gebunden ist, dass deshalb, wenn mit Italien ein erhöhter Weinzoll vereinbart würde, dieser Zoll 
einstweilen nicht in Kraft gesetzt werden könnte, bevor die Schweiz auch neue Verträge mit 
Deutschland und Österreich-Ungarn abgeschlossen hat. Bis dahin werde es aber voraussichtlich 
noch so lange dauern, dass es keinen Zweck hätte, jetzt schon mit Spanien in Unterhandlung zu 
treten, zumal eine Verständigung mit diesem Lande voraussichtlich nur wenig Zeit in Anspruch 
nehmen werde [. . .]  (E 1004 1/216).
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Eine solche Verantwortung will und kann ich als Chef des betreffenden 
Ressortdepartem ents nicht übernehmen und deshalb erlaube ich mir, obschon 
abwesend, den förmlichen Antrag zu stellen:

Es sei unser Handelsvertrag mit Spanien spätestens Ende August zu kündigen. 
Ich ersuche meinen Stellvertreter, diese Antragstellung in absentia mit dem 

Ernste der Sachlage und der schweren Last meiner Verantwortlichkeit zu ent
schuldigen und mir Indem nität zu erteilen, wobei ich voraussetze, dass vor der 
endgültigen Beschlussfassung des Bundesrates unsere drei Abgeordneten für den 
italienischen Vertrag, als in Sachen wesentlich beteiligt, zur Beratung mit der 
Delegation des Bundesrates, in der selbstverständlich für mich mein Herr 
Stellvertreter amten wird, einberufen würden, wobei ihnen diese meine Ansicht 
mitzuteilen wäre. Schliesslich erlaube ich mir, dem Bundesrate noch von einer 
Unterhaltung Kenntnis zu geben, die ich gestern abend mit einem hohen, mir 
längst bekannten österreichischen Beam ten, der vertrauenswürdig und in Sachen 
versiert ist, über die Anschauungen der massgebenden Kreise in Wien betreffend 
die schwebenden Handelsvertragsverhandlungen hatte. -  Derselbe erklärte mir, 
man halte es in Wien für völlig undenkbar, dass nicht ein neuer Vertrag zwischen 
Österreich-Ungarn und Deutschland zustande komme und zwar so zeitig, dass 
derselbe bis Mitte nächsten Jahres in Kraft treten könne. Auch mit der Schweiz 
hoffe man sich ohne Kündigung in der Weise, wie dies zwischen uns und 
Deutschland geschehen sei, zu verständigen, so dass ein Vertrag zwischen unsern 
beiden Staaten gleichzeitig mit dem österreichisch-deutschen in Kraft treten 
könnte. Schwieriger seien die Verhältnisse mit Italien, aber auch da müsse, schon 
aus politischen Gründen, ein Ausweg gefunden werden.

Man sei im übrigen in Wien der Ansicht, dass der deutsche Reichskanzler, 
ohne zurzeit etwas verlautbaren zu lassen, ein Inkrafttreten sämtlicher neuen 
Verträge Deutschlands auf Mitte nächsten Jahres in Aussicht nehme.

W enn dem so ist, und warum sollte es nicht sein, denn es ist möglich, wäre dies 
ein weiterer Grund für uns, unsern Vertrag mit Spanien zu kündigen, um uns 
dadurch zu ermöglichen, auch unsere neuen Verträge in allen Teilen im Laufe des 
nächsten Sommers perfekt werden zu lassen. Dadurch würde auch die Doppel- 
spurigkeit, die sich bezüglich des Inkrafttretens unseres Vertrages mit Italien 
ergibt, ganz oder doch grösstenteils beseitigt, was umso eher zu begrüssen wäre, 
als sonst diese Doppelspurigkeit mindestens zu unliebsamen Kritiken Anlass 
bieten könnte.
Schliesslich empfehle nochmals die Annahm e meines oben gestellten Antrages: 

Es sei unser Handelsvertrag mit Spanien spätestens ende August zu kündi
gen.3

3. Bundesrat Comtesse vermerkte am K opf des Antrages: Il faudrait préparer une proposition si l’on 
d o i t ... dénoncer dans ce mois, plutôt dénoncer le plus vite possible.
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